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Therapiezentrum 
 
 

 

Information 
 

Benutzungsreglement 
Trainingscenter und Therapiebad 
Das Reglement ist für alle Nutzer und Nutzerinnen und Abonnenten und Abon-
nentinnen verbindlich. Mit dem Abschluss eines Abonnements erkennt der/die 
Nutzer:in/Abonnent:in diese Bestimmungen an.  

Der Zutritt zum Trainingscenter und Therapiebad ist persönlich und nicht über-
tragbar. Zutrittsrecht besteht ab 18 Jahren, Minderjährige dürfen ausschliesslich 
in Begleitung einer/eines Erziehungsberechtigten das Trainingscenter und The-
rapiebad nutzen. 

Öffnungszeiten (letzter Einlass 45 Minuten vor Schliessung): 

Trainingscenter 
Montag bis Donnerstag  7.15 – 19.00 Uhr 
Freitag 7.15 – 18.00 Uhr 
Samstag  7.30 – 11.30 Uhr 

Während den Öffnungszeiten besteht Aufsicht durch Fachpersonen des Thera-
piezentrums. 

Therapiebad 
Montag  8.30 – 19.00 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag  7.30 – 19.00 Uhr 
Freitag 7.30 – 18.00 Uhr 

Es besteht ein Belegungsplan für das Therapiebad. Der Zugang/die Nutzung des 
Therapiebades ist ausschliesslich während nicht gebuchten Zeitfenstern (siehe 
aktueller Belegungsplan) gestattet. Es können kurzfristig Änderungen der Bele-
gungszeitfenster entstehen, diesen ist ebenfalls Folge zu leisten. 

Allgemeine Benutzungsregeln 

1. Die Nutzung des Trainingscenters und/oder Therapiebades erfolgt während 
der Abonnementlaufzeit selbständig nach erfolgter einmaliger Einführung 
durch das Fachpersonal des Trainingscenters. Es erfolgen keine therapeuti-
schen, im Speziellen physiotherapeutischen, Leistungen im Zusammenhang 
mit dem Abonnementkauf.  

2. Das Essen ist in sämtlichen zum Therapiezentrum gehörenden Räumlichkei-
ten strikt untersagt. Das Trinken aus Pet-Flaschen ist gestattet. Abfall muss 
durch die verursachende Person fachgerecht entsorgt werden. 

3. Für das Deponieren von persönlichen Effekten ist die Garderobe zu nutzen. 
Wertsachen können gegen eine Gebühr von CHF 2.00 in einem Schliessfach 
in der Garderobe hinterlegt werden. Das Spital Schwyz übernimmt keine Haf-
tung. 
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4. Das Trainingscenter darf nur mit den eigens mitgebrachten und dafür vorge-
sehenen Trainingsanzügen und Sportschuhen betreten werden. 

5. Die Geräte sind während der Benutzung mit einem durch den/die Nutzer:in 
mitgebrachtes, sauberes und trocknes Frottiertuch (als Schweissunterlage) 
abzudecken. Nach jeder Gerätenutzung ist das Gerät zu desinfizieren. 

6. Die Geräte sind, wo nötig, mit dem ausgehändigten Chip zu nutzen. Am Ende 
des Trainings muss der Chip bei der Trainingscenter-Theke abgegeben wer-
den.  

7. Der/die Nutzer:in/Abonnement:in ist sich bewusst dass während spitalinter-
nen (Gruppen-)Therapien Geräte nicht genutzt werden können. Es gibt kein 
Anrecht auf Ersatz bzw. Rückerstattung deswegen. 

8. Der/die Nutzer:in/Abonnement:in hat Änderungen des Gesundheitszustan-
des welche seit Abonnement-Start eingetroffen sind unaufgefordert dem 
Fachpersonal zu melden. Der/die Nutzer:in bestätigt, dass ihm/ihr keine ei-
genen Vorerkrankungen bekannt sind welche das Nutzen des Trainingscen-
ters und/oder Therapiebades ohne Aufsicht als übermässiges Risiko erschei-
nen lässt. 

9. Der/die Nutzer:in ist sich über das hohe Rutsch- und Sturzrisiko von nassen 
Fussböden bewusst.  

10. Die Räumlichkeiten sind in ordentlichem Zustand zu verlassen. Beschädi-
gungen und Funktionspannen sind dem Fachpersonal des Therapiezent-
rums unaufgefordert zu melden. 

11. Das Telefonieren, Fotografieren und Filmen sind untersagt.  

12. Es erfolgt keine Rückerstattung in Geldform des gelösten Abonnements. Ist 
die Nutzung aus ärztlichen Gründen länger als 30 Tage nicht möglich, muss 
sofort bei Krankheits-/Unfalleintritt ein ärztliches Zeugnis unaufgefordert 
durch den/die Nutzer:in ans Therapiezentrum zugestellt werden. Der Ent-
scheid ob bzw. wie lange der Abonnementunterbruch nach Ende der regulär 
vereinbarten Abonnementlaufzeit angefügt wird, liegt beim Therapiezentrum. 

Benutzungsregeln Therapiebad 

1. Das Therapiebad ist ausschliesslich mit personalisiertem Badge (gegen eine 
Depotgebühr in bar) zugänglich. Die Depot-Gebühr für den personalisierten 
Badge wird bei dessen Rückgabe innert 365 Tagen ab Abonnement-
Ende/Abschluss ärztlicher Verordnung zur Physiotherapie im Wasser rücker-
stattet. Bei Rückgabe des personalisierten Badges nach oben erwähnter 
Frist verfällt das geleistete Depot zu Lasten des/der Badge-Bezügers:in. 

2. Der/die Nutzer:in hat Kenntnis, dass keine Aufsichtsperson im Therapiebad 
oder in unmittelbarer Nähe ist. 

3. Die Nutzung des Therapiebades ist nur für therapeutische Zwecke gestattet. 
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4. Das Therapiebad darf nur barfuss oder mit sauberen Badeschuhen betreten 
werden. 

5. Das Therapiebad darf nicht bei (Pilz-) Infektionen, Inkontinenz, offenen Wun-
den oder Beeinträchtigung/Reduzierung des allgemeinen Wohlbefindens ge-
nutzt werden. Wenn der/die Abonnement-Besitzer:in der/die Nutzer:in des 
Therapiebades mit ärztlicher Verordnung vor kurzem schwer krank (Herzin-
farkt, Herzkreislaufbeschwerden, Herzinsuffizient, schweres Asthma, etc.) 
oder geschwächt war ist die Nutzung des Therapiebades untersagt. Die Be-
stätigung durch den Arzt wann der/die Abonnement:in die Nutzung des The-
rapiebades wieder aufnehmen darf, muss im Anschluss an die Krankheit un-
aufgefordert dem Fachpersonal des Therapiezentrums vorgewiesen werden.  

6. Das Therapiebad ist kein Schwimmbad. Es ist verboten auf dem Beckenrad 
zu sitzen oder ins Becken zu springen/tauchen. Gegenseitige Rücksicht-
nahme wird vorausgesetzt.  

7. Nach dem obligatorischen Duschen können sich am Boden grössere Was-
sermengen sammeln. In diesem Fall muss das Wasser mit dem dafür vorge-
sehenen Wischer abgezogen werden. 

Haftung und Sicherheitsbestimmungen 

1. Die Benutzung der gesamten Infrastruktur geschieht auf eigenes Risiko. Die 
Versicherung ist Sache der Nutzer:innen/Abonnement:innen. 

2. Die Nutzer:innen/Abonnement:innen haften für Schäden, welche mutwillig, 
bösartig oder durch unsachgemässe Handhabung im Therapiezentrum ver-
ursacht werden.  

3. Die Fluchtwege sind gekennzeichnet.  

4. Durch Betätigung des „Notknopfes“ wird eine/ein Mitarbeitende:r des Spital 
Schwyz alarmiert. Die Betätigung ist nur im äussersten Notfall gestattet. 
Der/die Nutzer:in/Abonnement:in hat zur Kenntnis genommen, dass dieses 
Alarmsystem keine sofortige Intervention garantiert im Sinne, dass ununter-
brochen jemand in unmittelbarer Nähe in Einsatzbereitschaft ist. 

5. Gesundheitlich stark beeinträchtigten Nutzer:innen/Abonnement.innen ist die 
selbstständige Benutzung des Therapiebades und Trainingscenters unter-
sagt.  

6. Das Spital Schwyz haftet weder für Personenschäden noch für Sach- oder 
Diebstahlschäden, die Benutzungsberechtigten oder anderen Dritten entste-
hen. 

Personen die gegen die Bestimmungen dieses Reglements verstossen wird 
das Abonnement entzogen. 
 
Vielen Dank für die Kenntnisnahme.  
 
Spital Schwyz Therapiezentrum  


